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Bundesgesetz Entwurf 
über den Erwerb von Grundstücken durch  
Personen im Ausland 

Aufhebung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 4. Juli 20071, 
beschliesst: 

I 

Einziger Artikel 
Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 19832 über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen im Ausland (BewG) wird aufgehoben. 

II 

Übergangsbestimmungen 
1 Rechtsgeschäfte, die der Bewilligungspflicht des BewG unterlagen, bis zum 
Inkrafttreten der Aufhebung des BewG aber noch nicht vollzogen oder noch nicht 
rechtskräftig entschieden worden sind, werden wirksam. 
2 Auflagen, die an Bewilligungen oder Verfügungen auf Feststellung der Nicht-
bewilligungspflicht nach dem BewG und dem früheren Recht3 geknüpft worden 
sind, fallen, mit Ausnahme derjenigen nach Absatz 3, mit Inkrafttreten der Auf-
hebung des BewG dahin; die im Grundbuch angemerkten Auflagen werden von 
Amtes wegen gelöscht. 
3 Auflagen, die an Bewilligungen für den Erwerb von Wohneinheiten in einem 
Apparthotel nach Artikel 10 BewG und dem früheren Recht4 geknüpft worden sind, 
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bleiben ab Inkrafttreten der Aufhebung des BewG noch zehn Jahre in Kraft. Nach 
Ablauf dieser Frist werden die im Grundbuch angemerkten Auflagen von Amtes 
wegen gelöscht. Vor Ablauf der Frist sind die Auflagen zu löschen, wenn dies der 
Eigentümer des Hotelbetriebsgrundstücks und die Mehrheit der Eigentümer der mit 
der Auflage belasteten Wohneinheiten beantragen. 

III 

Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Es tritt drei Jahre nach dem Inkrafttreten der Änderung vom …5 des Raum-
planungsgesetzes vom 22. Juni 19796 (Flankierende Massnahmen zur Aufhebung 
des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Aus-
land) in Kraft. 
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